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Pro & Contra   
Aufträge ablehnen: Soll ich’s wirklich machen 

oder lass ich’s lieber sein?  

mer Abstand nehmen. Der nachhaltige 
Schaden an der eigenen Reputation ist 
nur schwer wieder zu beheben, wenn 
der Kunde am Ende unzufrieden ist, 
weil der Auftrag nicht erwartungs-
gemäß erfüllt wurde oder unlauteres 
Vorgehen auf das eigene Unternehmen 
zurückfällt.
Und nicht zuletzt ist es eine der kost-
baren Freiheiten der Selbständigkeit, 
nicht zur Zusammenarbeit mit unan-
genehmen Zeitgenossen verpflichtet 
zu sein.

Contra

Nun mag es aber vor al-
lem in der Gründungs-

phase und in Zeiten ge-
ringer Auslastung durchaus 

auch Situationen geben, in denen das 
Unternehmen auf jeden Auftrag und 
die damit verbundene Einnahme drin-
gend angewiesen ist. Sei es, um die 
Auslastung zu sichern, aber auch, um 
dringende Verbindlichkeiten bedienen 
zu können.
In jedem Business geht es aber auch 
darum, neue Kunden zu gewinnen und 
langfristig zu binden. Und um über-
haupt erst den „Fuß in die Tür“ zu be-
kommen, kann es manchmal hilfreich 
sein, einen weniger interessanten  
Auftrag zähneknirschend anzunehmen 
– in der Hoffnung, dass sich durch eine 
erste erfolgreiche Zusammenarbeit ein-
träglichere Folgeaufträge generieren 
lassen. Um bestehende und zufriedene 
Kunden nicht an den Wettbewerber zu 
verlieren, kann es sogar zielführend 
sein, im Ausnahmefall einen ertrags-
neutralen Auftrag als „durchlaufenden 
Posten“ zu verbuchen – allein um der 
guten Geschäftsbeziehung willen.
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Jedes Unternehmen muss Umsatz 
machen, sonst vernichten die lau-

fenden Kosten alle mühsam erarbei-
teten Erträge. Und wer langfristig am 
Markt erfolgreich bleiben möchte, 
braucht volle Auftragsbücher. Doch 
wenn eine Anfrage Bauchschmerzen 
verursacht oder bereits abzusehen 
ist, dass die Zusammenarbeit nichts 
als Ärger verursachen wird, kann es 
manchmal die klügere Entscheidung 
sein, auf diplomatische Art und Weise, 
aber deutlich „Nein“ zu sagen.

Pro

Wenn die vom Kunden 
geforderte Lieferzeit ab-

solut nicht zu realisieren 
ist, die gewünschte Dienst-

leistung abseits des eigenen Kompe-
tenzbereichs liegt oder der gebotene 
Preis ganz einfach viel zu niedrig ist, 
um einen nennenswerten Gewinn zu 
erzielen, dann sollte jeder erfolgsori-
entierte Unternehmer freundlich, aber 
bestimmt auf die bestehenden Gründe 
verweisen und einen Auftrag mit we-
nig Aussicht auf eine für beide Seiten 
zufriedenstellende Zusammenarbeit 
ablehnen. Aufträge mit unzureichen-
dem Ertrag führen unter Umständen 
zu finanziellen Engpässen und kön-
nen auf lange Sicht die Existenz des 
Unternehmens bedrohen. Besonders 
ärgerlich wird es, wenn dadurch die 
Produktionsprozesse für weitaus luk-
rativere Geschäfte blockiert sind.
Von Anfragen, die dem internen Qua-
litätsanspruch widersprechen, bei 
denen abzusehen ist, dass der Ver-
braucher Schaden nehmen könnte, die 
unmoralisches oder gar illegales Han-
deln verlangen, sollte jeder Unterneh-
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